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Öffentliche Bekanntmachung 

Kreis Lippe - Der Landrat      Datum: 25.03.2025 
Fachgebiet 680 – Immissionsschutz,  
Umweltrecht und Controlling 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
immissionsschutz@kreis-lippe.de 
 
Aktenzeichen: 
766.0049/24/1.6.2 (BT-68) 
766.0050/24/1.6.2 (BT-69) 
 

Immissionsschutz 

Immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid für zwei Wind-

energieanlagen (WEA) im Außenbereich der Stadt Barntrup 

Der Henschelberg GbR, Nüllbergweg 2, 32699 Extertal, wurde mit Datum vom 
14.02.2025 ein immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für zwei WEA des Herstellers Enercon, Typ E-175 
EP5 mit einer Nabenhöhe von 162 m, einem Rotorblattdurchmesser von 175 m, einer 
Gesamthöhe von 249,50 m und einer Leistung von jeweils 6.000 kWel, auf nachfol-
gend aufgeführten Betriebsgrundstücken 

 BT-68: Stadt Barntrup, Gemarkung Alverdissen, Flur 1, Flurstück 9 

 BT-69: Stadt Barntrup, Gemarkung Alverdissen, Flur 1, Flurstück 16 
 
erteilt. 
 
Der verfügende Teil des Vorbescheides hat den folgenden Inhalt: 
 
„Auf den Vorbescheidsantrag gem. § 9 Abs. 1a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) vom 26.10.2024, hier eingegangen am 13.11.2024, letztmalig ergänzt am 
11.02.2025, wird aufgrund der §§ 6, 9, 19 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 
der 4. BImSchV und der Nr. 1.6.2 Buchstabe V des Anhang 1 der 4. BImSchV der 
Vorbescheid hinsichtlich folgender Genehmigungsvoraussetzungen erteilt:  
 
1. Das Vorhaben ist unter Berücksichtigung des § 249 Abs. 2 BauGB im Außenbereich 
privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.  
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2. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Darstellungen der 
12. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Barntrup gemäß § 35 Abs. 1 und 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB sind erfüllt.  

3. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Lan-
des- und Regionalplanung (Ziele der Raumordnung) nach § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 
und 3 BauGB sind erfüllt.  

4. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Vorgaben zur Siche-
rung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen nach § 35 Abs. 1, Abs. 
3 S. 1 Nr. 8 BauGB, insbesondere die Vereinbarkeit mit den Vorgaben des militäri-
schen und zivilen Luftverkehrsrechts nach § 14 Abs. 1 LuftVG.  

5. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Im-
missionsschutzrechts, insbesondere zum Schallschutz sowie der Einhaltung der Vor-
gaben zu Lichtimmissionen und Schattenwurf sind unter Berücksichtigung der Neben-
bestimmungen unter III. A) erfüllt.  

6. Die Genehmigungsvoraussetzungen für die Einhaltung der Belange durch Turbu-
lenzen und Eiswurf sind unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen unter III. B) 
erfüllt.  

Der Vorbescheid wird für zwei Windenergieanlagen (WEA), an den nachfolgend ge-
nannten Standorten im Außenbereich der Stadt Barntrup, erteilt. 
 
 
 
1. Standort der Windenergieanlagen  

   BT-68  
Stadt/Gemeinde:  Barntrup  
Gemarkung:   Alverdissen  
Flur / Flurstück:  1 / 9  
east (UTM):   506 481  
north (UTM):  5 765 343  
 
   BT-69  
Stadt/Gemeinde:  Barntrup  
Gemarkung:   Alverdissen  
Flur / Flurstück:  1 / 16  
east (UTM):   507 004  
north (UTM):  5 765 148  
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2. Leistungsdaten der Windenergieanlagen  

   2 WEA:  
Hersteller:   Enercon  
Typ:    E-175 EP 5  
Fundament:   Flachfundament  
Rotordurchmesser:  175,00 m  
Nabenhöhe:   162,00 m  
Gesamthöhe:  249,50 m  
Nennleistung:  6.000 kW 
 
 
Hinweise:  

1. Gemäß § 9 Abs. 2 BImSchG wird der Vorbescheid unwirksam, wenn nicht innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung nach § 4 BIm-
SchG beantragt wird; die Frist kann auf Antrag bis auf vier Jahre verlängert werden.  

2. Der Vorbescheid berechtigt nicht zur Errichtung der WEA, zur Errichtung von Tei-
len der Anlage oder zur Einrichtung der Baustelle.  

3. Der Vorbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach 
§ 13 BImSchG nicht von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eingeschlos-
sen werden.  

Dieser Vorbescheid bezieht sich ausschließlich auf die Anlagengrundstücke (Flurstü-
cke). Hierüber hinausgehende Erschließungsmaßnahmen (z. B. Straßen-/Wegebau), 
die weitere Netzanbindung und die Einspeisestellen in das Spannungsnetz werden 
von diesem Vorbescheid nicht erfasst. 
 
Der Vorbescheid wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu dessen Inhalt und 
Umfang nach Maßgabe der folgenden Abschnitte erteilt.“ 
 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Im-
missionsschutzes, zum Baurecht und militärischen und zivilen Luftverkehrsrecht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Vorbescheids erfolgt auf Antrag der Henschel-
berg GbR gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 BImSchG und § 21a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) i. 
V. m. § 10 Abs. 8 Satz 2 bis 9 BImSchG.  
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Der Vorbescheid mit seiner Begründung kann vom 26.03.2025 bis einschließlich 
08.04.2025 (Auslegungsfrist) auf der Internetseite des Kreises Lippe unter  
 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche- 
bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php  
( Immissionsschutz  Genehmigungsbescheide gem. § 21a Abs. 1 S. 1 Alt. 2 9.BIm-
SchV)  

abgerufen und eingesehen werden.  

Hinweis: Für den o.g. Zeitraum besteht auf Verlangen zusätzlich eine leicht zu er-
reichende Zugangsmöglichkeit in Form der Einsichtnahme in den Vorbescheid bei der 
Genehmigungsbehörde (innerhalb der üblichen Dienststunden). 

Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe:  
Montag bis Mittwoch:  von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr  
Donnerstag:    von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr  
Freitag:    von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Vorbescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 
48143 Münster, erheben.  
 
Nach § 63 Abs. 1 S. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) hat eine Anfech-
tungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Das Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 
Münster, kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage anordnen 
(§ 80 Abs. 5 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). Der Antrag kann nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden (§ 63 
Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw. 
 
Im Auftrag 

gez. Winter 

http://www.justiz.nrw/

